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VERBANDS-
GEMEINDE

Beschlusszusammenfassung zur 3.
Sitzung des Wegebauzweckverbandes zur Un-
terhaltung der Moderbacher Genossen-
schaftswaldstraße Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels vom 26.01.2026
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:
1 Prüfung und Feststellung der Jahresrechnungen 2023 und

2024, sowie Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Jahres-
rechnungen 2023 und 2024 und die Entlastung nach § 114
GemO zu erteilen.
3 Beratung und Beschlussfassung über die Haushalts-

satzung mit Plan für die Jahre 2025 und 2026
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025
und 2026 in der vorgelegten Fassung.

Bekanntmachung Nr. 12/2026
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
im Auftrag des Wegebauzweckverbandes zur Unterhaltung der
Moderbacher Genossenschaftswaldstraße
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2023 und 2024 des Wegebauzweckverbandes zur Unterhal-
tung der Moderbacher Genossenschaftswaldstraße
Die am 26.01.2026 von der Verbandsversammlung beschlos-
sene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
wird gemäß § 97 GemO öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 liegt
in der Zeit vom 23.02.2026 bis einschließlich 03.03.2025 im
Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler
am Trifels, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels, Infoschal-
ter Haupteingang, während den üblichen Öffnungszeiten zur
Einsichtnahme aus (§ 97 Abs. 3 GemO). Zudem besteht die
Möglichkeit der Einsichtnahme auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Trifels unter Rubrik Bürgerser-
vice/Aus dem Rathaus/Offenlage Haushalt/Zweckverband Mo-
derbacher Genossenschaftswaldstraße.

Annweiler am Trifels, den 12.02.2026
Carmen Winter, Verbandsvorsitzende
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) auf folgendes hingewiesen:
Sollte die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande ge-
kommen sein, gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Tri-
fels unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den 12.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung
Christian Burkhart, Bürgermeister

Haushaltssatzung
des Wegebauzweckverbandes zur Unterhal-
tung der Moderbacher Genossenschaftswald-
straße für die Haushaltsjahre  2025 und  2026
Die Verbandsversammlung des Wegebauzweckverbandes hat
auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung in der derzeit gel-
tenden Fassung und § 7 der Verbandsordnung vom
16.12.1985 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:  Haushaltsjahr Haushaltsjahr
 2025 2026

1.   im Ergebnishaushalt
      der Gesamtbetrag der Erträge auf      3.050 € 3.050 €
      der Gesamtbetrag der Aufwendungen

auf      2.100 € 2.100 €
      das Jahresergebnis auf + 950 € + 950 €
2.   im Finanzhaushalt
      der Saldo der ordentlichen Ein-

und Auszahlungen auf  950 € 950 €
      die Einzahlungen aus

Investitionstätigkeit auf      0 € 0 €
      die Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit auf      0 € 0 €
      der Saldo der Ein- und Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf  - 950 € - 950 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und Mittel aus der Einheits-
kasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kostenbeteiligung der Mitglieder
Die Kostenbeteiligung der Mitglieder in Höhe von 2.556,46
Euro wird gem. § 10 der Verbandsordnung für die Haushalts-
jahre  2025 und  2026 wie folgt festgesetzt:

Annweiler am Trifels 716 ha =  54,82%   = 1.401,45 €
Ortsgem. Rinnthal   50 ha  =    3,83%   = 97,91 €
Ortsgem. Wilgartswiesen  54 ha  =      4,14%   = 105,84 €
Land Rheinland-Pfalz      486 ha =  37,21% = 951,26 €
-Landesforstverwaltung-

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2023
(Haushaltsvorvorjahr) betrug 28.710,64 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12. 2024 (Haushaltsvorjahres) beträgt 29.160,64 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12. 2025 (Haushaltsjahres) beträgt 30.110,64 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12. 2026 (Haushaltsfolgejahres) beträgt 31.060,64 €

§ 6 Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  2025 tritt mit
Wirkung vom 01. Januar  2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  2026 tritt mit
Wirkung vom 01. Januar  2026 in Kraft.

Annweiler am Trifels, den  12 . 02 . 2026
Wegebauzweckverband zur Unterhaltung der Moderbacher
Genossenschaftswaldstraße
Ausgefertigt:
Carmen Winter, Verbandsvorsteherin

Amtsblatt des Landkreises Südliche Weinstraße Nr. 12 vom
13.02.2026
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
der Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche
Weinstraße in der Wahlperiode 2024/2029 am 23.02.2026
- Bekanntmachung vom 13.02.2026 -
Am Montag, 23.02.2026, 17:00 Uhr, findet die Sitzung des
Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße in
der Wahlperiode 2024/2029 im Sitzungssaal 201 (1. OG) der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2,
in Landau statt.
Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen des Dorfgemein-
schaftshauses eine Mund-Nasen-Bedeckung, desinfizieren
Sie sich die Hände und halten Sie genügend Abstand zu ande-
ren Sitzungsteilnehmern!
Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen des Dorfgemein-
schaftshauses eine Mund-Nasen-Bedeckung, desinfizieren
Sie sich die Hände und halten Sie genügend Abstand zu ande-
ren Sitzungsteilnehmern!
Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Öffentliche Sitzung
 1. Jahresbericht 2025 des Beauftragten für die Belange

von Menschen mit Behinderung
 2. Auftragsvergaben
 2.1. Neuausschreibung des IT-Supports an in der Träger-

schaft des Landkreises Südliche Weinstraße
befindlichen Schulen

 2.2. Einleitung eines Vergabeverfahrens für die Erneuerung
der Außentreppe sowie die Deckensanierung des
Kellers des Gymnasiums Bad Bergzabern

 3. Verlängerung einer Bürgschaftserklärung des Landkrei-
ses Südliche Weinstraße für die Klinikum Landau - Süd-
liche Weinstraße GmbH zur Erhöhung des Dispositions-
kreditrahmens und Information über ein mögliches Ge-
sellschafterdarlehen als Bürgschaftsersatz

 4. Beitritt zur Initiative „Jetzt reden WIR - Ortsgemeinden
stehen auf!“

 5. Informationen
 5.1. Fortschreibung Teilregionalplan Windenergie -

zweite Offenlage
 5.2. Rettungsdienstbereich Südpfalz - Personalsituation in

der Integrierten Leitstelle Landau
Nicht-öffentliche Sitzung
 1. Personalangelegenheiten
 2. Informationen

Gräfenhausen

Bekanntmachung Nr. 10/2026
der Stadt Annweiler am Trifels-Stadtteil
Gräfenhausen
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
8. Sitzung des Ortsbeirates der Stadt Annweiler am Trifels-
Stadtteil Gräfenhausen (Wahlperiode 2024/2029)
Am Montag, 23.02.2026, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungs-
zimmer des Gemeindehauses, Waldstraße 6, 76855 Annwei-
ler-Gräfenhausen, die 8. Sitzung des Ortsbeirates mit folgen-
der Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94
Abs. 3 GemO
3 Auftragsvergaben
4 Anfragen
5 Bauangelegenheiten
6 Verkehrsangelegenheiten
6.1 Parksituation „Am Wingertsberg“
6.2 Weitere Verkehrsangelegenheiten
7 Anträge und Anfragen
8 Informationen
9 Sonstiges

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg
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Nicht öffentlich:
10 Grundstücksangelegenheiten
11 Pachtangelegenheiten
12 Anträge und Anfragen
13 Informationen
14 Sonstiges

76857 Annweiler-Gräfenhausen,  13. Februar 2026
Andreas Hauck, Ortsvorsteher

Albersweiler

Bekanntmachung Nr. 04/2026
der Ortsgemeinde Albersweiler
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
7. Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Ortsge-
meinde Albersweiler (Wahlperiode 2024/2029)
Am Montag, 23.02.2026, um 19:00 Uhr, findet im neuen Sit-
zungssaal, Hauptstraße 68, 76857 Albersweiler, die 7. Sit-
zung des Kultur- und Sozialausschusses mit folgender Tages-
ordnung statt:

Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Rückblick Neujahrsempfang
2 Veranstaltungen 2026
3 Partnerschaft mit Abreschviller
4 Verschiedenes

76857 Albersweiler,  13. Februar 2026
Andreas Gerdon
Ortsbürgermeister

Rinnthal

Bekanntmachung Nr. 05/2026
der Ortsgemeinde Rinnthal
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
10. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Rinn-
thal (Wahlperiode 2024/2029)
Am Dienstag, 24.02.2026, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungs-
zimmer des Rathauses, Hauptstraße 32, 76857 Rinnthal, die
10. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesord-

nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94

Abs. 3 GemO
3 Wohnplatzvergabe aufgrund des Telekomausbaus

(Camino-Projekt)
4 Verkehrsangelegenheiten
4.1 Informationen zur B10-Sperrung
4.2 Weitere Verkehrsangelegenheiten
5 Beratung und Beschlussfassung über die Instand-

setzung der Spielplätze
6 Bauangelegenheiten
7 Kitaangelegenheiten
8 Auftragsvergaben
9 Informationen und Anfragen
Nicht öffentlich:
10 Informationen und Anfragen

76857 Rinnthal,  13. Februar 2026
Gerhard Mittag, Erster Beigeordneter
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Elektrizitätsversorgung 0 63 46/30 09 - 16
Stadt Annweiler am Trifels mit Stadtteilen und der
Ortsgemeinde Wernersberg und Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Wasserversorgung 0 63 46/30 09 - 17
Stadt- und Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Gasversorgung 0 63 41/2 89 - 1 92
Stadt Annweiler am Trifels und Stadtteil Queichhambach

Kläranlagen der Verbandsgemeindewerke 0 63 46 / 30 09-18
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels sind wäh-

rend der allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar unter: 0 63 46 / 30 09-0

Meldungen an die nachstehenden Rufnummern bzw. in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110
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Kinderkirche
Annweiler. Am Samstag, 21.
Februar findet von 10 bis 12.30
Uhr die Kunterbunte Kinderkir-
che im Prot. Gemeindehaus
Stadtkirche, Kirchgasse 6 in Ann-
weiler statt. An diesem Vormittag
entdeckt Magnus, das Murmel-
tier, die Jahreslosung 2026 aus
Sicht der Kinder.

Herzliche Einladung an alle
Kinder ab 5 Jahren , Präparandin-
nen und Präparanden. |red

PWV Annweiler
Annweiler. Am Mittwoch, 25.
Februar wandert der PWV Ann-
weiler im Gäu bei Gommersheim
zum Waldhaus auf den Steinen.
Die Wegstrecke umfasst 8 km
und wird geführt vom PWV Gom-
mersheim. Treffpunkt um 8.45
Uhr am Bahnhof Annweiler. Fahrt
mit Bahn und Bus zum Dorf-
platz/Gommersheim.

Gäste sind willkommen! |red

Altkleidersammlung

Annweiler. Der DRK Ortsverein
muss leider die seit vielen Jahren
durchgeführte Altkleidersamm-
lung im Bereich der Verbandsge-
meinde Annweiler am Trifels ein-
stellen. Hintergrund ist der
jüngste Zusammenbruch des Alt-
kleidermarkts, der dazu geführt
hat, dass derzeit kein geeigneter
Dienstleister mehr gefunden wer-
den konnte, der die gesammelten
Textilien verwertet.

Trotz intensiver Bemühungen
ist es dem Verein nicht gelungen,
einen neuen Verwertungspart-
ner zu beauftragen. Aus diesem
Grund wird die Altkleidersamm-
lung mit sofortiger Wirkung ein-
gestellt.

Die bestehenden Kleidercon-
tainer wurden bereits von den
Standorten entfernt.

Der DRK Ortsverein Annweiler
am Trifels e.V. bedankt sich bei

DRK hat die Container entfernt

allen Bürgerinnen und Bürgern
für ihre jahrzehntelange Unter-
stützung und Beteiligung an der
Kleidersammlung. „Wir bedauern
diese Entwicklung sehr“, so der
Vorstand des Ortsvereins, „doch
ohne Verwertungsmöglichkeit ist
eine Fortführung der Sammlung
nicht mehr möglich.“

Als Alternative zur Container-
Sammlung können Altkleider bei
den WertstoffWirtschaftszentren
(Wertstoffhöfen) des Landkrei-
ses Südliche Weinstraße abgege-
ben werden. Hier stehen entspre-
chende Entsorgungsmöglichkei-
ten zur Verfügung.

Weitere Informationen dazu
finden Sie auf der Homepage des
Eigenbetriebs WertstoffWirt-
schaft (EWW) des Landkreises
SüW: https://www.suedliche-
weinstrasse.de/einrichtun-
gen/eww/abfall-abc/ |red

SV Wernersberg

Wernersberg. Der SV Werners-
berg lädt alle Mitglieder herzlich
zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung ein. Diese findet am
Freitag, den 20. März, um 20 Uhr
im Sporthaus in der Maisbach
statt.

Neben der Begrüßung der an-
wesenden Mitglieder steht auch
das Totengedenken auf der Ta-
gesordnung.

Im weiteren Verlauf werden
langjährige Vereinsmitglieder für
ihre Treue und ihr Engagement
geehrt. Anschließend folgen die
Jahresberichte der Abteilungslei-
ter sowie der Bericht des Schrift-

Einladung zur Mitgliederversammlung

führers. Darüber hinaus werden
der Kassenbericht und der Be-
richt der Kassenprüfer vorge-
stellt. Ein wichtiger Punkt der
Versammlung ist außerdem die
Entlastung der Vorstandschaft.
Abschließend besteht für die Mit-
glieder im Rahmen von Wünsche
und Anträgen die Möglichkeit,
Anliegen und Anregungen einzu-
bringen. Anträge zur Mitglieder-
versammlung sind bis spätes-
tens 6. März schriftlich an die
Vorsitzenden zu richten. Die Vor-
standschaft freut sich auf eine
rege Teilnahme und bittet um
zahlreiches Erscheinen. |red
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